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1 Bemerkungen zum Steuerrecht

1.1 Rechtsgrundlagen der Besteuerung

Maßgebend frlr die Besteuerung von Bier im
Berichtszeitraum waren

- Biersteuergesetz 1993 (BierStG 1993) vom
21. Dezember 1992 (BGBI. I S. 2150, 2158), geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes zur Anderung von Ver-
brauchssteuergesetzen und des EG-Amtshilfe-
gesetzes vom 12. Juli 1996 (BGBI. I S., 962, 964)

- Biersteuer-Durchfr:hrungsverordnung (BierStV) vom
24. August 1994 (BGBI. I S. 2191), zuletzt geändert
durch Artikel 2 der Zweilen Verordnung zur Anderung
von Verbrauchssteuerverordnungen vom 20. Oktober
1998 (BGB|. rS. 3188).

1.2 Stercrgebiet und Steuergegenstand

Bier unterliegt im Steuergebiet der Biersteuer. Steuer-
gebiet ist das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
ohne das Gebiet von Büsingen, und ohne die lnsel
Helgoland. Die Biersteuer ist eine Verbrauchssteusr im
Sinne der Abgabenordnung.

Bier im Sinne des BierStG 1993 sind die Ezeugnisse der
Position 2203 der Kombinierten Nomenklatur (KN) sowie
Mischungen von Bier mit nicht-alkoholischen Getränken,
die der Position 22OO der KN zuzuordnen sind.

1.3 Steuertarif

Das Bier wird nach Grad Plato in Steuerklassen eingeteilt.
Die Biersteuer beträgt fi:r einen Hektoliter Bier 1,54 DM je
Grad Plato. Grad Plato ist der Stammwüzegehaft des
Bieres in Gramm je 100 g Bier, wie er sich aus dem im
Bier vorhandenen Alkohol- und Extraktgehalt enechnet.
Eire Mengenstafbl, die kleineren Brauereien einen
Nachteilsausgleich verschaffen soll, wird unabhängigen
Brauereien mit weniger als 200 000 Hektoliter Jahres-
ausstoß gewährt. Als unabhängig gilt eine Brauereidann,
wenn sie rechtlich und wirtschafilich von eirer anderen
Brauerei unabhängig ist, Betriebsräume benutzt, die
räumlich von anderen Brauereien getrennt sind, und Bier
nicht unter Lizenz braut.

Der Steuersatz ermäßigrt sich fr.rr im Brawerfahren
hergestelltes Bier aus unabhängigen Brauereien mit einer
Gesamtjahreserzeugung von weniger als 200 000 hl Bier
in Stufen von 1 000 zu 1 000 hl gleichmäßig

- auf 75 % bei einer Jahreserzeugung von 40 000 hl,
- aut 70 7o bei einer Jahresezeugung von 20 000 hl,
- auf60 7o bei einer Jahreseaeugung von 10 000 hl,
- auf 50 7o bei einer Jahresezeugung von 5 000 hl.

Unter 5 000 hlbleibt der ermäßigte Steuersatz von 50 %
unverändert.

Die Steuerermäßigung gilt nur frlr den lnhaber der
herstellenden Brauerei.

1.4 Steuerbefreiung

Gemäß § 3 BierStG 1993 ist Bier von der Steuer befreit,
wenn es gewerblich verwendet wird
- zur Herstellung von Essig,

- unmittelbar oder als Bestandteil von Halbfertig-
erzeugnissen ftr die Herstellung von Lebensmitteln,
sofern jeweils der Alkoholgehalt 5 I reinen Alkohol je
100 kg des Erzeugnisses nicht überschreitet,

- vergällt zur Herstellung von anderen Erzeugnissen als
Lebensmitteln,

- zur Herstellung von Arzneimitteln

Bier ist ebenfalls von der Steuer befreit, wenn es

- von Brauereien an ihre Angestellten und Arbeiter als
Haustrunk unentgeltlich abgegeben wird oder

- als Probe innerhalb oder außerhalb des Steuerlagers
zu den erforderlichen technischen Untersuchungen
und Prtifungen verbraucht oder fr.rr Zwecke der
Steuer- oder Gewerbeaufsicht entnommen wird.

Gemäiß § 2 BierStV ist Bier, das von Haus- und
Hobbybrauern in ihren Haushalten ausschließlich zum
eigenen Verbrauch bereitet und nicht verkauft wird, von
der Steuer bis zu einer Menge von 2 hl im Kalenderjahr
befreit.

Bier, das von Hausbrauern in nicht gewerblichen
Gemeindebrauhäusern hergestellt wird, gilt als in den
Haushalten der Hausbrauer hergestellt.

1.5 Sonstiges

Für Bier, das sich in einem Steuerlager befindet oder
zwischen Steuerlagern befördert wird, ist die Biersteuer
ausgeseft (Steueraussetzungsverfahren). Steuerlager
sind der Herstellungsbetrieb und das Bierlager.

Das Steueraussetzungsverfahren kommt nicht nur
zwischen Steuerlagen im lnland, sondern auch im
Verkehr mit anderen EU-Mitgliedstaaten zur Anwendung.
Auch die Einfuhr aus Drittländern und die anschließende
Auhahme in Steuerlager sowie die Ausfuhr in Dritfländer
aus Steuerlagern ist unter bestimmten Voraussetzungen
möglich.

Die Steuer entsteht dadurch, dass Bier aus dem
Steuerlager entfernt wird, ohne dass sich ern weiteres
Steueraussetzungsverfahren anschlleßt. Steuerschuldner
ist der lnhaber des Steuerlagers. Dieser hat über das
Bier, ür das in einem Monat die Steuer entstanden ist,
bis zum siebten Tag des folgenden Monats eine
Steuererklärung abzugeben. ln der Steuererklärung ist
das Bier nach Menge und Steuerklassen au2ugliedern.

Bier darf aus Steuerlagern anderer EU-Mitgliedstaaten
unter Steueraussetzung auch von sog. berechtigten
Empfringem bezogen werden. Berechtigte Empfänger
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sind Personen, die kein eigenes Steuerlager unterhalten,
denen die Zulassung erteilt worden ist, Bier unter Steuer-
aussetzung aus einem Mitgliedstaat zu gewerblichen
Zwecken zu beziehen.

Die Steuer entsteht mit der Aufnahme des Bieres in den
Betrieb des berechtigten Empfängers. Steuerschuldner
ist der berechtigte Empfänger, der gem. § 8 Abs. 1

BierStG 1993, ebenso wie der lnhaber eines Steuer-
lagers, eine Steuererklärung abzugeben hat.

Bier darf unter Steueraussetzung aus einem Steuerlager
in Betriebe von Erlaubnisinhabem nach § 10 BierStG
1993 (steuerfteie Herstellung von Essig, Arzneimitteln
usw.), verbracht werden.

Bier kann auch aus dem freien Verkehr eines
Mitgliedstaates zu geweölichen Zwecken bezogen
werden; in diesem Fallentsteht die Steuer dadurch, dass
der Bezieher das Bier im Steuergebiet in Empfung nimmt
bzw, in das Steuergebiet verbringt. Steuerschuldner ist
der Bezieher.

Bier, das eine Privaherson ftir ihren Eledarf in einem
anderen Mitgliedstaat im freien'Verkehr erwirbt und selbst
in das Steuergebiet verbringt, ist steuerfrei. Bei der
Beurteilung, ob private oder gewerbliche Zwecke
vorliegen, sind nähere, im Gesetz beschriebene Um-
stände zu berücksichtigen.

Bier kann auch im Wege des Vercandhandels über die
Grenzen des Steuergebietes in bzw. von andere(n)
Mitgliedstaaten verbracht werden. Versandhandel liegt
vor, wenn Bier aus dem freien Verkehr eines Mitglied-
staates an Privatpersonen in andere Mitgliedstaaten
geliefert wird. lm Falle des Bezugs entsteht die Steuer mit
der Auslieferung des Bieres an die Privatperson im
Steuergebiet. Steuerschuldner ist der Versandhändler.

Für nachweislich versteuertes Bier, das zu gewerblichen
Zwecken - einschließlich Versandhandel - in einen ande-
ren Mitgliedstaat verbracht worden ist, wird die Steuer
auf Antrag erlassen, erstattet oder vergätet.

Für im Steuergebiet versteuertes Bier wird die Steuer auf
Antrag erlassen oder erstattet, wenn es in das Steuer-
lager wieder zurückgenommen worden ist.

2 Hinweise zur Methodik der Statistik

Rechtliche Grundlage der Statistik ist § 23 BierStG 1993
"Geschäftsstatistik':

(1) Nach näherer Bestimmung des Bundesministers der
Finanzen stellen die Hauptzollämter fur statistische
Zwecke Erhebungen an und teilen die Ergebnisse
dem Statistischen Bundesamt zur Auswertung mit.

(2) Die Bundesfinanzbehörden können auch bereits auf-
bereitete Daten dem Statistischen Bundesamt und
den Statistischen Landesämtern zur Darstellung und
Veröffentlichung fitr allgemeine Zwecke übermitteln.

Für die Biersteuerstatistik kommt z.Z. nur Abs. 2 in Be-
tracht, denn die bdm Hauptzollamt Stuttgart einge-
richtete Zentralstelle Biersteuer (ZEB) fertigt die Bier-
steuerstatistik und teilt die Ergebnisse dem Statistischen
Bundesamt zur Veröffentlichung mit. Grundlage der Sta-
tistik sind die von den lnhabern eines Steuerlagers sowie
von berechtigten Empfängern bei der ZEB abgegebenen
Steuererklärungen.

Der Absatz der Steuerlager (Herstellungsbetriebe und
Bierlager) kann neben der Eigenproduktion der Brauerei-
en auch Bezüge aus dem nationalen Bereich, aus ande-
ren EU-Mitgliedstaaten sowie lmporte aus Drittstaaten
enthalten, ohne dass bei der Versteuerung zu normalen
Steuersätzen nach diesen Merkmalen differenziert wird.

ln den statistisch erfassten Absatzzahlen sind folgende
Mengen nicht enthalten:

- Bier mit einem Alkoholgehalt von 0,5 % vol. oder
weniger (Alkoholfreie Biere, Malärunk)

- Bier, das steuerfrei an Erlaubnisinhaber nach § 10
BierStG 1993 geliefert wurde

- Bier, das von Haus- und Hobbybrauern zum eigenen
Verbrauch hergestellt wurde

- Bier, das gewerbliche Bezieher aus dem freien
Verkehr anderer Mitgliedstaaten bezogen haben

- Bier, das Privatpersonen lirr ihren Eledarf in anderen
Mitgliedstaaten im freien Verkehr erworben und selbst
in das Steuergebiet verbracht haben

- Bier, das Privatpersonen aus dem freien Verkehr
anderer Mitgliedstaaten von Versandhändlern bezogen
haben.

Darüber hinaus ist in den monaüich erfassten Daten
nicht das über die Zollstellen versteuerte Bier aus
Drittländern enthalten; hierüber wird jedoch ein ;ährlicher
Nachweis gefuhrt (siehe unten "Brauwirtschaft").

Ueferungen an ausländische Streitkräfte werden nicht
separat ausgewiesen, sie sind unter dem steuerfreien
Bierabsatz in Drittländer mit enthalten.

lm Vergleich zum Vorjahr haben sich keine Verän-
derungen inhaltlicher oder methodischer Art ergeben, so
dass die Daten vollständig miteinander vergleichbar sind.

Außer dem vorliegenden Bericht, dem monatliche Daten
zu Grunde liegen, veröffentlicht das Statistische Bundes-
amt einen jährlichen Bericht (Fachserie 14, Reihe 9.2.2
'Brauwirtschaft'), der zusätzliche Angaben über Brau-
stätten, Bierlager und berechtigte Empfäinger, lmportbier
aus Drittlähdem, Steuersollbeträge nach Bundesländern
sowie den Verbrauch von Bier enthält.
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1 Absatz von Bier

Steuerklassen
Grad Plato

Gegenstand der
Nachweisung

Veränderung

oÄ

1bis4
5
6
7
I
I

10

11

12

13

14

15
16

'17

18
19
20
21

22 bb 35
lnrgesemt

davon
Versteuert
Stauerfrsi

in EU-Länder
in Dritüänder u.a.
ab Hausüunk

78
I 125

21 874
66 154
't215'.1

80 709
161 059

6 991 923
1 158 316

106 982
2027

19 635
55 950

2 608
16 057
8 837

489
27

16n
8 7r5 680

124
7 840

25273
73 054
't1255
79249

't237U
7 689 570
1 276 121

123 090
2007

12ß0
71 866

3 069
17 7%

8822,
2 516

68
715

I 528 709

- 36,9
16,4

- 13,4
- 9,4

8,0
1,8

30,1

- 9,1

- 9,2
- 13,1

1,0

57,6
- 22,1
- 15,0
- 9,8

0,2
- 80,5
- 60,1
125,1

- g,s

4,7
- 5,1

3 014
314 439
52't 418
873 528
187 632

1 449 482
2 063 197

87 266 164
't4714%2

1 248 061

16252
199 330
597 576

16 828
't47 333
105 483

5 864
499

I 056
lOg 7'10 llt

2822
270754
41 5 796
918214
289 908

1 193 152
1 520 804

88 242 S3
15 023 695

1 261 240
11 253

116 368
609 501

15 368
148 085
92 969
6 478

659
8 070

ll0 t4E 097

6,8
16,1

25,4
- 4,9

- 35,3
2'.1,5

35,7
- 1,1

- 2,1

- 1,0
44,4
71,3
- 2,0

9,5
- 0,5
13,5

- 9,5
- 24,2

12,2
- 0,{

- 6,E
- 6,0
- 4,0

- 11,5
- 10,7

- 1,7
12,9
15,6
7,7

- 5,4

2 Absatz von Biermischungen nach Steuerklassen.)

7 986 014
729ü7
540 830
165 023
23 814

87523/,4
776 364
563 147
186 548
26 669

't2 449
2622

30237
1 781

29 314
u215

98 748 512
10 991 606
7 908 779
2 838 410

244 417

100 415 120
9732977
6 E40 331

263/.285
258 361

Steuerklassen
Grad Plato

Gegenstand der
Nachweianng

1bb5
6
7
8
I

10

11 bb35
lnsgesamt

3n5
13 028
2488
2 655

41 637
I 878

36 841
ll0 302

'124 043
309 947

51 223
43242

826 315
90 870

/144 001
I EEo 642

58 967
270 818

50 644
204 863
489 361

30 461

324 420
I '029 533

Veränderung

110,4
14,4

1,1

- 78,9
68,9

198,3
36,9
32,2

oß

37,7
454,5

25,7
30,9

Dezember Januar bis Dezember

2000 1 999 Veränderung 2000 1 999

ht oÄ ht

Dezember Januar bis Dezember

2000 1999 Veränderung
2000 1999

ht oÄ ht

') Mengen in Tabelle 1 entfialten

- 5, - Shtistiechec Bundesanrt, Facheerie 14, Reihe 9.2.1, Dezember 2000



3 Bierabsatz insgesamt nach Ländern

Land

Bad€n-Würtbmberg .......................

Bayem ...

Berlin / Brardenburg

Hcsen

MecklenburgVorpomm€m ............

Nhlersachsen / Brernen

Nordrhein-Wesfülen .......

Rheinhnd-Pfalz / Saarland

Sachsen

Sachsen'Anhalt ............................

Schlesvttig-Holstein / HamburS ......

Thüingen

DÜtschhnd

Lend

Baden-W0rtbmberS ............... ......

Bayem ......

Berlin / Brandenfurg

Hcsen

McklenburgVorporntnem .............

Niodersachsen / Bremen

Nordrhein-Wctfalen ......................

Rheinhnd-Pfalz / Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt ..................

SchlesMgHolsbin / Hamburg ........

Thüringen

Deutcchland ...

4 Steuerpflichtiger Bierabsatz nach Ländem

647 861

1 699053

%2211

346 7't5

176 578

7ß067
24§137

7.ll 596

7.11 196

2/()603

«n751
27C2.

E 7t5 880

676 759

1 886763

346 561

394 924

187 ru
Tt6Bgt

2751ß2
n5il7
784249

2'18 653

452zB
247 §tr

0 52t 70e

- 4,3

- 9,9

- 18,6

- 12,2

- 5,7

- 4,0

- 11,5

- 4,4

- 5,5

- 3,2

- 4,7

- 8,0

- t,5

8 030 011

2.2482o
4ß9@7
4 530 980

2 291 5W

10. r694

2€525lil
9 129 980

8/ß1914
2 910 788

5§7 7n
2756§2

100 7.10 llt

80/.2275

2.fi7 371

42.35143

47',t1875

2107116

I 897 469

«) 212 633

88/6302
I 449 867

2 &n 588

5 520 563

2 716 896

110l'lt 007

Veränderung

- o,2

- 1,7

- 4,6

- 3,8

8,8

3,3

- 2,3

3,2

0,5

3,9

1,2

1,1

- 0,4

Verändenrng

0,2

- 2,4

- 5,5

- 5,0

8,8

- 0,4

- 3,1

- 0,4

- o,2

5,7

- 2,3

o,2

'1'7

%

%

63l Al5

1 584 564

279?'73

ß1 82
165 Sl7

565 673

2n1W
635 666

721 lU
z§314
ug21
248%

7 986 01'l

658 986

17@973

3U7t2
3E6 6tn
176 538

594 9G
2537 sfr

87 ß2
7ü492
m§t
365 «n
2/t56(X}

87523,/-

- 4,2

- 10,5

- 16,6

- 14,3

- 6,0

- 6,6

- 10,5

- 7,5

- 5,8

4,3

- 5,5

- 8,5

. E,E

7TtOg24

nfi7 ü7
3 964 780

4341 116

2147 %1

6 965 919

n 2ß7ß
7 745 447

821'.t gtg

273719p

4371 568

2707 %7
g87aE 512

7756m
21Wß2
4 194 1@

4 568 5(r
1 97r5ß
6 99/t 920

28 113 864

7 7§ß3
I 258 607

2 590 230

447540ß

27012194

100 415 120

Dezember Januar bis Dezember

20m 1999 Veränderung
2000 1999

ht % ht

Dezernber Januar tis O€zernbor

2000 19S9 Verändorung 20m 1S9

ht % ht

Statistisches Bundesamt, Fachserie ,4, Reiho 9.2.1, Dezember 2W - 7 -



5 Steuerfreier Bierabsatz nach Ländern im Dezember
hl

Sbuerfreier Bierabsats

Land

Baden-Wtlrttemberg .......

Bayem .........

Berlin / BraMenburg .......

Hessen

Mecklenburg-Vorpo,mrpm .............

Niedersachsen / Brenpn

Nordrtpin-Wefülon ......................

Rtpinlan&Pfalz / Saarland

Sachsen

Sech§€n-Anhalt ..................

SchlcwigrHolstein / Hamburg

Thtlringen

Land

Bad€n-WürttemFg ..........

Bayem .........

Berlin / Brardenburg ......................

Hcsen

Mcklenburg-Vorpomrnem

Niedersachsen / Bremen

Nordrhein-Wcfülen ......................

Rheinland-Pfalz / Saarland

S*hsen ..

Srchsen-Anhalt ....................

Schlcrrv[-Holebin / Hamburg

Thoringpn

als Haustunk

12 500

74 543

2 080

12 686

117 28
1326'.t1

92 383

16 825

2g2Aq)

116342
,l§1337

139 560

76 ffit
1c21 884

1 891 149

1 230 139

218 813

12 08it

75 34§)

9714

2871

4 930

1 14 976

181 14
T7 zp',l

't2101

2 099

x745

71 898

26 335

11 996

35 859

/t34 360

20 979

36 267

1 323634

351 053

1/O 119

18 884

31/tg

30 149

65 et1

27 *1
I 165

5 353

§924
404 519

5324

41 376

I 274247

n7%
't't3741

2.1ß

1737ß
6 760

2 63{ 285

1 957

10 200

480

1 325

n2
1 198

4 303

1 551

121
252

42.
612

23811

21 4§
116511

1W2
14ß7
2 580

't12ß
36 205

14276

12 338

1%1

40rä
58'|.7

214117

2W
11 293

415

1 167

28
1 331

5 101

1 859

1 304

«t0
.[38

656

26 669

19S9

19@

1m. 4207

70 688 13 4.91 15773

Ileutschland 5a0 830 563 147 105 023 180 5'08

6 Steuerfreier Bierabsatz nach Ländern Januar bis Dezember
hl

StotJorfreier Bierabsatz

als Haustunk

25670
1 070894

31 940

86112

74ß2
1 616946

1763€0
cto 757

158 903

z3 45
173667

3n9
15 880

2 056

11 356

38 063

15 551

122ß
2m
4?2,9

5 858

258 301

987652 §7217 24ß2

7 908 779 6 8,'O 331 2 838 'll0

in Dritüänder u.a.in EU-Länder

1999 2000 19S9 20m2000

in Dritüänder u.a.in EU-Länder

200020m 1999 2000 1999

Ilrutrchland

-t- Statistisches Bund€§.mt, Facfiserl€ 14, Reiho 9.2.1. Oeember 2lXr0



7 Bierabsatz nach Steuerklassen im Dezember
ht

Steuerklassen

Land

Baden-Würtbmberg .............

Bayem

Berlin / Brandenburg ...........

Hessen

Mecklenburg-Vorpomrnom

Nlsdersachsen / Brenpn

Nordrhein-Wesfülen ......................

Rheinhnd-Pfalz / Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein / Hamburg

Thüringff ....

Dcutrchhnd...

Land

BadenWurtbmberg

Bayem .........

Berlin / Brandenburg ...

Heesen

MeckhnfurgVorpommem

Niedersachsen / Bremen

Nordrhein-Wedalon ..................,...

Rheinland-Pfalz / Saarland

Sachsen

Sachsen-fuihalt ..................

SchlesvttigHolstein / Hamburg .......

Thüringen

Deutschland ...

8 Bierabsatz nach Steuerklassen Jenuar bls Dezember
ht

Sbucrklreeen

14 und daniber

'r999

37 824

66 304

4 191

3/.877

7 4Zt

§zn
*'t2.
Gt324

15729

406

u1u
6 536

351 151

fl714
989 249

«tl(x0
5452@

1nß2
429217

846 94il

w5%
196 593

53 412

428 506

123 009

5 '112 709

3/.52o

7',1 §7
I 185

3'.1757

6 235

24645

il14o
50 084

13 570

5/0
18 408

6 076

320 57t

604 @6

1 6@0@

I74 137

306 132

1607@

7G 110

2 379 otr)

6§.2512

713 606

ß7 2n
394 071

217 ß
E257 221

6ts4127

17U1ß
s!3 411

356 859

1707ß
741 808

2§2ß'.!
706 369

756 818

2451'.19

430 0144

ß684r
0 08r 7E1

5%2
23 680

3 883

5 706

84,4,2

6 670

5 961

ä7A1
11 861

2921

2il3
3 St8

107 toE

46 564

ffi621
25860

i}2119

80 151

118@
@ q}g

2:70715

87 806

21 115

50 785

29.136

1098222

8112

3123o

3 9Al

6 308

1021
1046

4710

19 100

13 861

2W
3n6
47qJ

110 340

19€

/tO 920

2ß7ß
27 %5

29 349

87 966

112 953

63 265

20o219

87 182

non
ql5/9
25§7

1 008 7'19

14 und darüber

397 696

976 790

324 477

574 089

89 632

352 588

758 3t39

692 55/

1745?B

ß455
21't fiz

85 896

'1011 '150

7 478733

20 9@ I'17

3 682 198

3 953 562

2@1216

9 675 068

28 608 6q2

801474'.1

I rc7 516

2 836 261

5 108 /ß7

26g2917

103 22tr 187

7 6CEl 660

2'.t 3€0873

38{,'2731

41@436

1 929 519

9 /t31 928

29391 029

8 043 526

I 188 156

2747157

5215ß2
2 605 4ß

10{ 527 898

bis 10 11 bis 13

2000 1999 2000 1999 20m

tß 10 11 t*s 13

zno 1W 20m 1999 20m
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Fachserie 14:. Finanzen und Steuern
Reihe 2: Vierteliährliche Kassenergebnisse der
öffentlichen Haushalte
Der viefteljährliche Beicht gliedert die kassenmäßigen Aus-
gaben und Einnahmen von Bund, Lastenausgleichsfonds, ERP-
Sondervermögen, Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbän-
den nach Art und Körperschaftsgruppen. Darüber hinaus wer-
den die Ausgaben für Baumaßnahmen nach ausgewählten Auf-
gabenbereichen aufgeschlüsselt; die kassenmäßigen Steuer-
einnahmen und der Schuldenstand der Gebietskörperschaften
sind rn gesonderten Übersichten dargestellt.
ln dem Bericht für das 2., 3. und 4. Vierteliahr werden auch
kumulierte Ergebnisse (Halbiahr, Dreivierteljahr, Jahr) veröffent-
licht.

Reihe 3: Rechnungsergebnisse
ln dieser Reihe erscheinen jährlich nach Aufgabenbereichen,
Ausgabe-/Einnahmearten und Ländem gegliederte Berichte
über die Rechnungsergebnisse

des ötfentlichen Gesamthaushalts (Reihe 3.1), und der kom-
munalen Haushalte (Reihe 3.3).

Daneben erfolgt für einzelne wichtige Aufgabenbereiche eine
tiefere funktionale Aufgliederung der Jahresrechnungsergeb-
nisse der ötfentlichen Haushalte, und zwar für

Bildung, Wissenschaft und Kultur (Reihe 3.4), Soziale Siche-
rung und Gesundheit, Sport und Erholung (Reihe 3.5), Öffent-
liche und öffentlich geförderte Einrichtungen für Wissen-
schaft, Forschung und Entwicklung (Reihe 3.6).

Ergebnisse der Hochsctnrlfinarzstatlsük.wurd*| |n dar F&h.
serie ll "Bildrxp r.nü ltultpf, rurn($.S ,froffiffire lHEh-
schulstathtiscfp Kennzählen' und Rdhü d§ ,Fharren thr
l-lochschtderr" v€röffantllcht.

Reihe 4: Steuerhaushalt
Die vierteljährlichen Berichte (4. Vierteliahr mit Jahresergebnis)
enthalten Angaben über die kassenmäßigen Steuereinnahmen
des Bundes, der Llinder und der Gemeinden und Gemeinde-
verbände nach Ländem und Steuerarten sowie über die Ver-
teilung im Rahmen des Steuerverbundes. Zum Jahresergebnis
werden ergänzend methodische Erläuterungen mit Hinweisen
auf Zahlungsweise, Zahlungstermine und Tarile der ergiebig-
sten Steuern gebracht.

Reihe 4.S: Sonderbeiträge
Reihe 4.S.1: Kassenmä0ige Steuerelnnahmen 1988 bls 1999

Dieser Bericht enthält für die Jahre 1988 bis 1999 nach Län-
dern gegliedert Angaben über das jährliche Aufkommen an
Einzelsteuern und deren Verteilung auf die Körperschaften
Bund, (Europäische Gemeinschaften) Länder und Gemein-
den/Gv. ln langen Reihen wird ein Überblick über die Einnah-
meentwicklung seit 1950 gegeben.

Reihe 5: Schulden der öffentlichen Haushalte
ln der jährlichen Verötfentlichung werden Angaben über den
Stand der Schulden von Bund, Lastenausgleichsfonds, ERP-
Sondervermögen, Ländem, Gemeinden, Gemeindeverbänden,
Zweckverbänden und sonstigen juristischen Personen zwi-
schengemeindlicher Zusammenarbeit nach Arten und Fälligkeit
sowie über Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewähr-

leistungen dieser Körperschaften gebracht. Außerdem werden
die Schuldenaufnahmen und Tilgungen nachgewiesen.

Reihe 6: Personaldes öffentlichen Dienstes
Die jährliche Verötfentlichung enthält Angaben über die Zahl
der Beschäftigten am Stichtag 30. Juni bei Bund, Ländern,
Gemeinden und Gemeindeverbänden, kommunalen Zweckver-
bänden, Bundeseisenbahnvermögen (unmittelbarer öffentlicher
Dienst); bei der Bundesanstalt für Arbeit, der Deutschen Bun-
desbank, den Sozialversicherungsträgem und den rechtlich
selbständigen Anstalten, Körperschaften und Stiftungen des
öffentlichen Rechts mit Dienstherrnfähigkeit (mittelbarer ötfent-
licher Dienst), sowie bei rechtlich selbständigen Organisationen
ohne Enrerbszweck lür Wissenschaft, Forschung und Entwick-
lung mit überwiegend ötfentlicher Finanzierung und bei recht-
lich selbständigen Einrichtungen mit übenviegend ötfentlicher
Beteiligung.

Die Beschäftigten werden iährlich in der Gliederung nach:
Geburtsmonat und -iahr, Geschlecht, Art, Umfang und Dauer
des Dienst- oder Arbeitsvertragsverhältnisses, der Laufbahn-
gruppe, Einstufung, Dienst- oder Lebensaltersstufe, Familien-
oder Ortszuschlagsstule, Dienst- oder Aöeitsort sowie nach
Einzelplan, Kapitel und Aufgabenbereich erfaßt.

Reihe 6.1: Vercorgungsempfänger des öffentlichen Dienstes
Die jährliche Verötfentlichung enthält Angaben über die Leis-
tungsberechtigten des öffentlich-rechtlichen Alterssicherungs-
systems zum Stichtag 1. Januar. Aufgrund der verschiedenen
gesetdichen Grundlagen werden drei aus den Haushaltsmitteln
der ieweiligen Dienstherren finanzierte Altersversorgungs-
systeme unterschieden: die Beamtenversorgung (einschl.
Richterversorgung), die Soldatenversorgung und die Versor-
gung der nach dem Zweiten Weltkrieg nicht wiedervenvende-
ten Bediensteten des Deutschen Reiches, soweit sie einen An-
spruch aul beamtenrechtliche Versorgung hatten.

Die Versorgungsempfänger werden jährlich in der Gliederung
nach: ehemaligem Beschäftigungsbereich, tut des lrüheren
Dienstverhältnisses, Versorgungsart, Geburtsmonat und -jahr,
Geschlecht, Familienstand, Wohnort, Laubahn-/Besoldungs-
gruppe, Ruhegehaltssatz, Grund für den Eintritt des Versor-
gungsfalles, Bruttobezüge des Voriahres sowie Bezügebe-
standteile im Berichtsmonat erfaßt. lm Bereich des mittelbaren
öffentlichen Dienstes sehen die gesetzlichen Vorschriften ein
verkürztes Erhebungsprogramm mit den Merkmalen Art des
f rüheren Dienstverhätnisses, Versorgungsart und Besoldungs-
gruppe vor.

Reihe 7: Einkommen- und Vermögensteuer
ln dreijährlicher Folge werden - unter Auswertung der sleuer-
lichen Veranlagungsergebnisse - folgende Steuerstatistiken
herausgegeben:

7.t Lohn- und Ehkommensteuer
Der Bericht gibt Aufschluß über die Höhe und Struktur der Ein-
künfte, die Besteuerung des erfaßten Einkommens sowie über
Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen und Sonder-
vergünstigungen der zur Einkommensteuer veranlagten natür-
lichen Personen. Femer sind die Einkünfte aller Lohn- und Ein-

Fortsetzung nächste Sorte



kommensteuerpflichtigen in einer steuerlichen Einkommens-
pyramide dargestellt.

7.2 Körpercchaftsteuer
Die Verötfentlichung gibt einen Überblick über Höhe, Verteilung
und Besteuerung des steuerlich erfaßten Einkommens der
Körperschaften. Das Einkommen und die Steuerschuld der
Körperschaftsteuerpflichtigen werden u.a. in der Gliederung
nach Rechtsformen und Größenklassen des Gesamtbetrags
der Einkünfte veröflentlicht.

7.3 Lohnsteuer
Die Angaben dieser Verötfentlichung beziehen sich auf den
Bruttolohn und die Lohnsteuer der veranlagten und nichtver-
anlagten Lohnsteuerpflichtigen in der Gliederung nach Größen-
klassen des Bruttolohns und der Einkünfte aus nichtselbstän-
diger Arbeit, Steuerklassen und Geschlecht. (Berichterstattung
mit dem Berichtsiahr 1995 in die Reihen 7.1 integriert).

7.4 Vermögensteuer
Die Veröffentlichung (Erscheinungsfolge 3jährlich, letztmals f ür
1995) enthält ftigaben über die ZusammenseEung und Höhe
des Vermögens der zur Vermögensteuer veranlagten Steuer-
pflichtigen. Die Schichtung des Vermögens wird für die natür-
ichen Perconen u.a. in Verbindung mit ihrer Beteiligung am
Enrerbsleben und der Haushaltsgröße der Veranlagungsge-
meinschaft dügestellt, lür die nichtnatürlichen Personen in
Verbindung mit Rechtslormen.

7.5 Elnheitswerte
7.5.1 Einheitswerte der gewerölichen Betrlebs
Der in 3jährlicher Folge, letztmals für 1995 erschienene Bericht
vermittelt einen Einblick in Umfang und Struktur des bewer-
teten Betriebsvermögens. Auf der Grundlage der Vermögens-
aufstellung zur Ermittlung des Einheitswerts des gewerblichen
Betriebs oder des einem freien Beruf dienenden Vermögens
wird der nach bewertungsrechtlicher Abgrenzung Vermligens-
und Kapitalaufbau in tierer Gliederung nach Wirtschaftsaleigen
sowie nach Rechtsformen und Einheitswertgruppen nachge-
wiesen.

Reihe 7.S: Sonderbeiüäge
7.S.1: Wirtschaftllche Gllederung der Ehkommen- und
Körperschaft stalerpfl ichtigen
Diese Veröflentlichung (Erscheinungslolge: Ojährlich) entMlt
Angaben über die steuerlichen Einkünfte und die Einkommen-
und Körperschaftsteuer von natürlichen Personen und Perso-
nengesellschaftery'Gemeinschaften aus der Einkommensteuer-
statistik sowie von iuristischen Personen aus der Körper-
schaftsteuerstatistik nach Wirtschaftsbereichen.

Reihe 8: Umsatzsteuer
Die jährlich erscheinende Verötfentlichung enthät Angaben
über Steuerpflichtige, steuerbaren Umsatz und Umsatzsteuer
in tiefer Gliederung nach Wirtschaftsarreigen, z.T. kombiniert
mit Umsatzgrößenklassen und Rechtsformen. Femer werden
u.a. Angaben über steuerlreie und steuerpnichtige Umsätze
(nach Art der Steuersätze), über Umsatzsteuer vor Abzug der
Vorsteuer und abziehbare Vorsteuer gemacht. Darüber hinaus
erfolgt der Nrhweis der Steuerpflichtigen, des Umsatzes und
der Umsatzst*er nach kreisrreien Städten und Landkreisen.

Reihe 9: Verbrauchsteuern
9.'t Tabaksteuer
9.1.1 Absaf von Tabakwaren (vierleljährlich). lm Bericht für
das 4. Viertellahr wird auch das Jahresergebnis verötfentlicht.

9.2 Biersteuer
9.2.1 Absatz von Bier (monatlich). ln dem Bericht für Dezem-
ber wird auch das Ergebnis für das Kalenderjahr verötfentlicht.

9.2.2 Brauwlrtschatl (jährlich). Mit Angaben über Braustätten
und ihre Ezeugung.

9.3 Mineralölsteuer

Oer jährlich erscheinende Bericht bringt Nachweisungen über
die versteuerten Mengen und die Venivendung von steuerbe-
günstigrtem Mineralö|.

9.4 Branntwelnmonopo! und Branntweinsteuer

ln jähilicher Folge werden Brennereien, Alkoholezeugung und
-absatz, Ein- und Ausfuhr von Branntwein und Branntwein-
ezeugnissen sowie Einnahmen aus dem Branntweinmonopol
nachgewiesen.

9.5 Schaumweinsteuer

Der Jahresberictt enthält Angaben über die Schaumweinher-
steller, ihren Absatz sowie über das Steuersoll.

Reihe 10: Realsteuern
10.1 Realsteueruerglelch
Der jährliche Bericht umfaßt Angaben über lstaulkommen,
Grundbeträge, gewogene Durchschnittshebesätze und Hebe-
satzstreuung bei den einzelnen Realsteuem sowie über den
Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie
die an Bund und Länder abgeführte Gewerbesteuerumlage.
Außerdem werden Steuerkraftberechnungen für die einzelnen
kreisfreien Städte, die kreisangehörigen Gemeinden mit 50 000
Einwohnem und mehr und die nach Landkreisen zusammen-
gefaßten kreisangehörigen Gemeinden veröffentlicht.

10.2 Geweröesteuer
Der (ab Berichtsjahr 1995) 3iährlich erscheinende Bericht ent-
häft die Ergebnisse der Gewerbesteuerstatistik. Nachgewiesen
werden die geweöesteuerpflichtigen Betriebe und die Zu-
sammensetzung der Gewerbesteuermeßbeträge nach Größen-
klassen des Geweöeertrags/-kapitals nach Rechtsformen und
nach Wirtschaftszweigen für das Bundesgebiet.

W., )
Statistisches Bundesamt
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65189 Wiesbaden

Veröffentlichungen und Prospekte sind durch den
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